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Beschlussempfehlung 
 
des Innenausschusses 
 
 
zum Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/9079 
 
2. Lesung 
 
8. Gesetz zur Änderung der gesetzlichen Befristungen im Zuständigkeitsbereich des 
Ministeriums für Inneres und Kommunales 
 
Bericht 
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung – Drucksache 16/9079 – wurde vom Plenum am    
2. September 2015 an den Innenausschuss überwiesen. Mit den fünf Gesetzen zur 
Befristung des Landesrechts aus den Jahren 2004 und 2005 hat Nordrhein-Westfalen das 
gesamte Landesrecht unter dem grundsätzlichen Vorbehalt der Befristung und der ständigen 
Überprüfung des kompletten Normbestands gestellt. Bis zum 30. Juni 2016 werden 
wesentliche Befristungstermine wirksam, sodass Entscheidungen über die Fortexistenz der 
betroffenen Rechtsnormen zu treffen sind. Um den Aufwand möglichst gering zu halten, 
sollen mit dem vorliegenden Gesetzentwurf die bis zum 30. Juni 2016 vorzunehmenden 
Befristungsregelungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Inneres und 
Kommunales in einem Mantelgesetz gebündelt werden, soweit auf die Vorschriften nach 
sorgfältiger Prüfung nicht verzichtet werden könne und sie keiner grundlegenden inhaltlichen 
Änderungen bedürften. 
Der Innenausschuss hat sich in seiner Sitzung am 24. September 2015 abschließend mit 
dem Gesetzentwurf befasst. Bei der Abstimmung sprach sich der Ausschuss mit den 
Stimmen der Fraktionen von SPD, CDU und BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN bei Enthaltung 
der Fraktionen von FDP und PIRATEN für die Annahme des Gesetzentwurfs aus. 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung – Drucksache 16/9079 – wird unverändert 
angenommen. 
 
 
Daniel Sieveke 
Vorsitzender 


